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ist der Abt entweder am Hof nachweisbar, oder er hat die Urkunde
geradezu in eigenem Interesse erwirkt. Zatschek hat daraus (und aus
dem Diktat der Urkunden, das er Wibald zuweist) geschlossen, daß
dieser tatsächlich auch der Mundator der Diplome sein müsse. Dabei
hat er allerdings nicht bedacht, daß Wibald zu den genannten Termi-
nen in Begleitung eines Stabloer Mönchs gekommen sein könnte, der
ihm als Schreiber gedient hat. Daß diese Möglichkeit nicht an den
Haaren herbeigezogen ist, zeigt ein anderer Urkundenschreiber, der
fälschlich sogenannte „Corveyer Archivar“ (oder vorsichtiger ausge-
drückt: der Schreiber F des Briefbuchs)33. Er hat Wibald des öfteren
begleitet und auf diesen Reisen fünf Diplome für ihn bzw. für den
König mundiert (außerdem eine Urkunde für Heinrich den Löwen)34.
Warum soll er der einzige Mönch gewesen sein, der seinem Abt beim
Urkundengeschäft behilflich war? Wir könnten außerdem kontrafak-
tisch argumentieren: Wenn das Briefbuch und die Diplome der Hand
B verlorengegangen wären und wir infolgedessen nichts von ihr wüß-
ten, dann müßte nach Zatscheks Logik der „Corveyer Archivar“ mit
Wibald identisch sein, denn auch er taucht ja immer nur zusammen
mit diesem am Königshof auf.

Allgemein muß man damit rechnen, daß ein vielbeschäftigter, be-
deutender Prälat in der Stauferzeit einen Helfer, einen ‘Sekretär’ ge-
habt hat, der ihm das manuelle Schreiben bzw. die sorgfältige Ausfer-
tigung der Urkunden abgenommen hat. Das dürfte so schon in der
älteren Zeit gewesen sein, und im 12. Jahrhundert ist es klipp und klar
bezeugt35. Daher ist die Gleichsetzung des Schreibers B mit Wibald
nicht zwingend.

Unter diesen Umständen gewinnt ein Einwand an Gewicht, den
Alfred Schüz in seiner Besprechung der Zatschekschen Arbeit vorge-
bracht hat36: Wibald hat sich einmal entschieden gegen die Schreibung
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